
Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen 
der GKN Walterscheid Gesellschaften 

 
Stand: Februar 2004  RE/PL 

Anwendbar im Geschäftsverkehr mit Unternehmen, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen 

1 Allgemeines 

1.1 Unsere Lieferbedingungen gelten ausschließlich; 
entgegenstehende oder von unseren Lieferbedin-
gungen abweichende allgemeine Geschäftsbedin-
gungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 
zugestimmt. Unsere Lieferbedingungen gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis anderer, von unseren 
Lieferbedingungen abweichender Bedingungen des 
Bestellers Lieferungen durchführen. 

1.2 Unsere Lieferbedingungen gelten auch für alle künf-
tigen Geschäfte mit dem Besteller. 

2 Vertragsschluss und Vertragsänderungen 

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. 

2.2 Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, sind die 
zum Angebot gehörenden Unterlagen, wie zum Bei-
spiel Beschreibungen, Abbildungen, Zeichnungen, 
Gewichts- und Maßangaben nur dann verbindlich, 
soweit sie ausdrücklich und schriftlich als verbindlich 
bezeichnet sind. 

2.3 Bei der Bestellung von Sonderanfertigungen behal-
ten wir uns Mehr- oder Minderlieferungen vor. 

2.4 Kostenanschläge sind - wenn nichts anderes verein-
bart ist - zu vergüten. 

2.5 Mündliche Vereinbarungen nach Vertragsschluss, 
insbesondere nachträgliche Änderungen und Ergän-
zungen unserer Lieferbedingungen, einschließlich 
dieser Schriftformklausel, sowie Nebenabreden jeder 
Art bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ebenfalls unserer 
schriftlichen Bestätigung. 

3 Liefergegenstand 

Der Liefergegenstand umfasst grundsätzlich keine Hand-
bücher und Zeichnungen, sofern nichts anderes vereinbart 
ist. 

4 Lieferung 

4.1 Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen 
der Vertragsparteien. Ihre Einhaltung durch uns setzt 
voraus, dass alle kaufmännischen und technischen 
Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind 
und der Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtun-
gen, wie zum Beispiel Beibringung der erforderlichen 
behördlichen Bescheinigungen oder Genehmigun-
gen oder die Leistung einer Anzahlung, erfüllt hat. Ist 
dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit 
angemessen. Dies gilt nicht, soweit die Verzögerung 
von uns zu vertreten ist. 

4.2 Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbe-
halt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. 

4.3 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Lieferge-
genstand bis zu ihrem Ablauf unser Werk verlassen 
hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist. So-
weit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist - außer bei 
berechtigter Abnahmeverweigerung - der Abnahme-
termin maßgebend, hilfsweise die Meldung der Ab-
nahmebereitschaft. 

4.4 Werden der Versand beziehungsweise die Abnahme 
des Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die 
der Besteller zu vertreten hat, so werden ihm, begin-
nend eine Woche nach Meldung der Versand- be-

ziehungsweise der Abnahmebereitschaft, die durch 
die Verzögerung entstandenen Kosten berechnet. 

4.5 Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Ge-
walt, auf Arbeitskämpfe, insbesondere Streik und 
Aussperrung oder sonstige Ereignisse, die außer-
halb unseres Einflussbereiches liegen, zurückzufüh-
ren, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. 
Wir werden dem Besteller den Beginn und das Ende 
derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen. 

5 Preis und Zahlung 

5.1 Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung 
ab Werk, einschließlich Verladung im Werk, jedoch 
ausschließlich Verpackung, Fracht, Porto, Wertsi-
cherung, Entladung und anderer absicherbarer Risi-
ken. Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der 
jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. 

5.2 Mangels besonderer Vereinbarungen sind Zahlun-
gen innerhalb von 30 Tagen nach der Lieferung oh-
ne jeden Abzug frei unserer Zahlstelle zu leisten. 

5.3 Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Ge-
genansprüchen aufzurechnen, steht dem Besteller 
nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

6 Gefahrübergang 

6.1 Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der 
Liefergegenstand das Werk verlassen hat, und zwar 
auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder unse-
rerseits noch andere Leistungen, zum Beispiel die 
Versandkosten  oder Anlieferung und Aufstellung 
übernommen wurde. Soweit eine Abnahme zu erfol-
gen hat, ist diese für den Gefahrübergang maßge-
bend. Sie muss unverzüglich zum Abnahmetermin, 
hilfsweise nach unserer Meldung über die Abnah-
mebereitschaft, durchgeführt werden. Der Besteller 
darf die Abnahme bei Vorliegen eines nicht wesentli-
chen Mangels nicht verweigern. 

6.2 Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bezie-
hungsweise die Abnahme infolge von Umständen, 
die uns nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom 
Tage der Meldung der Versand- beziehungsweise 
Abnahmebereitschaft auf den Besteller über. Wir 
verpflichten uns, auf Kosten des Bestellers die Ver-
sicherungen abzuschließen, die dieser verlangt. 

6.3 Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller 
zumutbar. 

7 Eigentumsvorbehalt 

7.1 Wir behalten uns das Eigentum an dem Lieferge-
genstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus der 
gesamten Geschäftsverbindung vor. Bei der Entge-
gennahme von Wechseln und Schecks unsererseits 
gilt als Eingang der Zahlung erst der Zeitpunkt ihrer 
Einlösung. Das gilt auch dann, wenn einzelne oder 
alle unsere Forderungen in eine laufende Rechnung 
aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und 
anerkannt ist. 

7.2 Wir sind berechtigt, den Liefergegenstand auf Kos-
ten des Bestellers wegen Diebstahls, Bruchs, Feu-
er-, Wasser- und sonstiger Schäden zu versichern, 
sofern nicht der Besteller selbst die Versicherung 
nachweislich abgeschlossen hat.  

7.3 Der Besteller darf den Liefergegenstand nicht zur Si-
cherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Be-
schlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch 
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Dritte hat er uns unverzüglich davon zu benachrich-
tigen. 

7.4 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, ins-
besondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur Rück-
nahme des Liefergegenstandes nach Fristsetzung 
berechtigt und der Besteller zur Herausgabe ver-
pflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbe-
halts sowie die Pfändung des Liefergegenstandes 
durch uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag. 

7.5 Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
aufseiten des Bestellers berechtigt uns, vom Vertrag 
zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Lie-
fergegenstandes zu verlangen. 

7.6 Der Besteller kann die in unserem Eigentum stehen-
den Liefergegenstände im Rahmen eines ordnungs-
gemäßen Geschäftsverkehrs veräußern oder verar-
beiten. Dies gilt jedoch nur, solange der Besteller mit 
seiner Leistung an uns nicht in Verzug ist. Die Forde-
rungen, die dem Besteller aus der Weiterveräuße-
rung gegen seine Abnehmer erwachsen, werden be-
reits jetzt an uns abgetreten. Wir nehmen diese Ab-
tretung an und sind berechtigt, Auskunft über die 
Abnehmer und die Höhe der Forderung zu verlan-
gen. Der Besteller bleibt neben uns zur Einziehung 
der Forderungen gegen die Abnehmer befugt, so-
lange nicht von uns etwas anderes bestimmt wird. 
Wird der Liefergegenstand zusammen mit anderen 
Liefergegenständen, die nicht uns gehören, weiter-
verkauft, so gilt die Forderung des Bestellers gegen 
den Abnehmer in Höhe des zwischen uns und dem 
Besteller vereinbarten Preises als abgetreten. 

7.7 Etwaige Be- und Verarbeitung des Liefergegenstan-
des nimmt der Besteller für uns vor, ohne dass für 
uns daraus Verpflichtungen entstehen. Wird der Lie-
fergegenstand durch Verbindung oder Vermengung 
wesentlicher Bestandteil einer anderen Sache oder 
wird durch die Verarbeitung oder Umbildung eine 
neue Sache hergestellt, so überträgt uns der Bestel-
ler bereits hiermit sein Eigentum beziehungsweise 
Miteigentum an dieser Sache und verpflichtet sich, 
die Sache für uns mit kaufmännischer Sorgfalt und 
unentgeltlich in Verwahrung zu halten. Im Falle der 
Weiterveräußerung findet Ziffer 7.6 entsprechende 
Anwendung. Bei Entstehen von Miteigentum ent-
spricht unser Anteil dem Teil, der sich aus dem Ver-
hältnis des Wertes des Liefergegenstandes zum 
Wert der neuen Sache ergibt. 

7.8 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherun-
gen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu si-
chernden Forderungen um mehr als 25 % übersteigt. 

7.9 Soweit die Rechtsordnung eines Staates, in den die 
Liefergegenstände geliefert werden sollen, als Vor-
aussetzung für die Gültigkeit des Eigentumsvorbe-
haltes, insbesondere auch den Gläubigern des Be-
stellers gegenüber besondere Erfordernisse vorsieht, 
ist es Aufgabe des Bestellers, unverzüglich alles zu 
tun, damit der Eigentumsvorbehalt zum Entstehen 
kommt und bis zur Zahlung des gesamten Kaufprei-
ses erhalten bleibt. Der Besteller trägt die damit e-
ventuell verbundenen Kosten. 

7.10 Lässt die Rechtsordnung eines Staates, in den die 
Liefergegenstände geliefert werden sollen, den Ei-
gentumsvorbehalt nicht zu, gestattet sie uns aber, 
uns andere Rechte an dem Liefergegenstand vorzu-
behalten, so können wir alle Rechte dieser Art aus-
üben. Der Besteller ist verpflichtet, an Maßnahmen 
mitzuwirken, die wir zum Schutz unseres Eigentums-
rechts oder anderer Rechte am Liefergegenstand 
treffen wollen. 

 

8 Haftung für Sach- und Rechtsmängel 

8.1 Mängel der gelieferten Sache werden von uns nach 
entsprechender Mitteilung durch den Besteller beho-
ben. Dies geschieht nach unserer Wahl durch kos-
tenfreie Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Fal-
le der Ersatzlieferung werden die ersetzten Teile un-
ser Eigentum, und der Käufer ist verpflichtet, die 
mangelhafte Sache zurückzugewähren. Zur Vor-
nahme aller uns notwendig erscheinenden Nachbes-
serungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller 
nach Verständigung mit uns die erforderliche Zeit 
und Gelegenheit zu geben; andernfalls sind wir von 
der Haftung für die daraus entstehenden Folgen be-
freit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der 
Betriebssicherheit beziehungsweise zur Abwehr un-
verhältnismäßig großer Schäden, wobei wir sofort zu 
verständigen sind, hat der Besteller das Recht, den 
Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen 
und von uns Ersatz der erforderlichen Aufwendun-
gen zu verlangen. 

 Von den durch die Nachbesserung beziehungsweise 
Ersatzlieferung entstehenden Kosten tragen wir -
 soweit sich die Beanstandung als berechtigt her-
ausstellt - die Kosten des Ersatzstückes, einschließ-
lich des Versandes sowie die angemessenen Kosten 
des Aus- und Einbaus, ferner, falls dies nach Lage 
des Einzelfalls billigerweise verlangt werden kann, 
die Kosten der etwa erforderlichen Gestellung der 
Monteure und Hilfskräfte. 

8.2 Kann der Mangel nicht innerhalb der angemessenen 
Frist behoben werden oder ist die Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung aus sonstigen Gründen als 
fehlgeschlagen anzusehen, kann der Besteller nach 
seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minde-
rung) verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Von 
einem Fehlschlagen der Nachbesserung ist erst 
dann auszugehen, wenn uns hinreichende Gelegen-
heit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung einge-
räumt wurde, ohne dass der gewünschte Erfolg er-
zielt wurde, wenn Nachbesserung oder Ersatzliefe-
rung nicht mehr möglich ist, wenn sie vom Besteller 
verweigert oder unzumutbar verzögert wird, wenn 
begründete Zweifel hinsichtlich der Erfolgsaussich-
ten bestehen oder wenn eine Unzumutbarkeit aus 
sonstigen Gründen vorliegt. Liegt nur ein unerhebli-
cher Mangel vor, steht dem Besteller lediglich ein 
Recht zur Minderung des Preises zu. Das Recht auf 
Minderung des Preises bleibt ansonsten ausge-
schlossen. 

8.3 Wir übernehmen ausdrücklich keine Haftung für 
Sachmängel in folgenden Fällen: ungeeignete oder 
unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage 
beziehungsweise Inbetriebsetzung durch den Bestel-
ler oder Dritte, natürliche  Abnutzung, fehlerhafte  
oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsge-
mäße Wartung und ungeeignete Betriebsmittel. 

8.4 Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß 
nach, besteht unsererseits keine Haftung für die sich 
daraus ergebenden Folgen. Gleiches gilt für ohne 
unsere vorherige Zustimmung vorgenommene Ände-
rungen des Liefergegenstandes. 

8.5 Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur 
Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder 
Urheberrechten im Inland, werden wir auf unsere 
Kosten dem Besteller grundsätzlich das Recht zum 
weiteren Gebrauch verschaffen oder den Lieferge-
genstand in für den Besteller zumutbarer Weise der-
art modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung 
nicht mehr besteht. Ist dies zu wirtschaftlich ange-
messenen Bedingungen oder in angemessener Frist 
nicht möglich, ist der Besteller zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt. Unter den genannten Vorausset-
zungen steht uns auch ein Recht zum Rücktritt vom 
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Vertrag zu. Darüber hinaus werden wir den Besteller 
von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Ansprüchen der betreffenden Schutzrechtsinhaber 
freistellen. Die vorstehenden genannten Verpflich-
tungen unsererseits sind vorbehaltlich Ziffer 9 für 
den Fall der Schutz- oder Urheberrechtsverletzung 
abschließend. Sie bestehen nur, wenn 

• der Besteller uns unverzüglich von geltend ge-
machten Schutz- oder Urheberrechtsverletzun-
gen unterrichtet, 

• der Besteller uns in angemessenem Umfang 
bei der Abwehr der geltend gemachten Ansprü-
che unterstützt beziehungsweise uns die Durch-
führung der Modifizierungsmaßnahmen gemäß 
den vorstehenden Bedingungen ermöglicht, 

• uns alle Abwehrmaßnahmen, einschließlich au-
ßergerichtlicher Regelungen, vorbehalten blei-
ben, 

• der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung 
des Bestellers beruht und 

• die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht 
wurde, dass der Besteller den Liefergegenstand 
eigenmächtig geändert oder in einer nicht ver-
tragsgemäßen Weise verwendet hat. 

9 Haftung 

9.1 Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst 
entstanden sind, haften wir - aus welchen Rechts-
gründen auch immer - nur 

• bei Vorsatz, 

• bei grober Fahrlässigkeit, 

• bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, 
Gesundheit, 

• bei Mängeln, die arglistig verschwiegen oder 
deren Abwesenheit von uns garantiert wurden, 

• bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit 
nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder 
Sachschäden an privat genutzten Gegenstän-
den gehaftet wird. 

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten haftet der Lieferer auch bei grober Fahrläs-
sigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter 
Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den 
vertragstypischen vernünftigerweise vorhersehbaren 
Schaden. 

9.2 Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 

10 Verjährung 

Alle Ansprüche des Bestellers - aus welchen Rechtsgrün-
den auch immer - verjähren in 12 Monaten. Für vorsätzli-
ches oder arglistiges Verhalten sowie bei Ansprüchen nach 
dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Fris-
ten. Sie gelten auch für Mängel eines Bauwerks oder für 
Liefergegenstände, die entsprechend ihrer üblichen Ver-
wendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurden und 
dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben. 

 

 

11 Allgemeine Bestimmungen, Gerichtsstand, anwendba-
res Recht 

11.1 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der 
getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam 
sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der 
Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Die Vertrags-
partner sind verpflichtet, die unwirksame Bestim-
mung durch eine ihrem wirtschaftlichen Erfolg mög-
lichst gleichkommende Regelung zu ersetzen. 

11.2 Gerichtsstand bei allen Rechtsstreitigkeiten, die sich 
mittelbar oder unmittelbar aus Vertragsverhältnissen 
ergeben, denen diese Bedingungen zugrunde liegen, 
ist der Sitz der GKN Walterscheid GmbH in Lohmar. 
Wir sind weiter berechtigt, den Besteller nach unse-
rer Wahl am Gericht seines Sitzes oder seiner Nie-
derlassung oder am Gericht des Erfüllungsortes zu 
verklagen.  

11.3 Ergänzend zu diesen Bestimmungen gelten die Be-
griffsbestimmungen der Incoterms 2000, einschließ-
lich aller etwaigen Nachträge. 

11.4 Für die vertraglichen Beziehungen gilt ausschließlich 
deutsches Recht, unter Ausschluss des Kollisions-
rechts und des Übereinkommens der Vereinten Na-
tionen über Verträgen über den internationalen Wa-
renkauf (CISG). 


